
II-344 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates, 
XI. Gesetzgebungsp~riode 

18.1.1967 

142/A.B._ 

zu' 126/J 
A n f ~ a g eb e a n t J 0 ~ t'u n g 

des Bundeskanzlers Dro K 1 aus 

auf. die ·Anfrage . der Abgeordneten Pan s ~ _. und ·Genossen? 

betreffend finanzielle·Unterstützung des Landes·Kärnten.in Anbetracht der 

neuerlichen Hochwasser-katastrophe. 

-0-0-0-0-

DieAbgeordneten·zum·Nationalrat·Pansi~·Eberhard~·Zankl? Lukas und.Ge­

no,ssen-haben· am 230' November 1966 unter Nr 0 -126/J. an· mich, eine Anfrage,. be­

treffend finanzielle .. Unterstü.tzung. des ·LandesKärnten. in .Anbe.trac.ht der neu­

erlichen.Hochwasserkatastrophe,.gerichteto 

Ich beehre mich~·diese.Anfr~ge.wie,folgt.zu.beantworten: 

1. Nach der vom·Bundesministerium·für.Finanzen.vertretenen.Auffassung, 

der das Bunde smini sterium für·Land-,und.Forstwirtschaft.beitritt~.sind.die 

Ni ttel des Katastrophenfonds ·nach ·dem· Gesetz .Bundesmittel 0 Das Katastro.phen­

fondsgesetz, BGBLNro.207/1966~.regelt.nur.die Aufbringung.und.Zweckwidmung 

der MitteL Die Verwendung der Mittel richtet.sichnach.den.dafürbestel1nden 

gesetzlichen.Vorschriften,.das ist·für·denBereich.des.Schutzwasserbaues das 

Wasserbautenförderungsgesetz o 

20. Durch. das .Hochwasserhilfegesetz .1966? . BGBLNr Q .208/1966,. wurde ,den 

durch die Hochwasserkatastrophe.am.schwersten.betroffenen.Ländern.ihre finan­

zielle.Hilfeleistung an durch.Hochwasser.geschädigte.Personen,dadurch.er­

leichtert? daß .das .Verhältnis .der .Bundesleistung.zur .Lande.sleistung.in Ab­

weichungvom Regelsatz 1~1.im Verhältnis 2:1.festgesetzt.wurdeo Diese auch 

dem .Bundesland. Kärnten. geleistete .Bunde,shilfe. soll te. im ,vorliegenden. Zusammen­

hang.nicht.übersehenwerden. 

3. Der Wunsch . des .Landes Kärnten. auf. eine .Befreiung .des imWasserbau~en- , 

förderungsgesetz . vorgesehenen. Länderbei.trages .wäre ,nur im Wege einer. Gese.tzes- . 

änderung.realisierbaro.Nach.denErläuternden.Bemerkungen.zum §.3.des Kata­

stroph.enfondsgesetzes g . BGBL,Nr 0 207/,1966 ~ "werden die .Normen . des Jvasserbau.ten­

fijrderungsgesetzes.durch.den.Verteilungsschlüssel.dieses,Gesetzes.nicht.be­

rührt •. Eineneue Regelung.könnte.übrigens,nicht.auf.das.Bundesland,Kärnten be­

schr.änkt bleiben, weil. auch in. anderen .Bundesländern. (Tirol, ,Steiermark, 

Salzburg) _ besonders katastro,phale .Schäden. eingetreten. sind 0 

Eine.solche.Neuregelung.ist nach.Auffassung.der.Bundesministerien für 

Land- und Forstwirtschaft.und.fürFinanzen.auch.nicht.erwünscht~.weil sie 

den Absichten, unter denen die besonderen zusätzlichen Mittel für den Schutz­

wasserbau bereitgestellt worden sind? zuwiderlaufen würdeo Die Folge wäre 
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nämlich-eine bedeutende 'Einschränkung'des'beabsichti:gten'zusätzlichen Bau­

volumens. Die Frage'ist-auch unter'demGesichtspunkt'zu'bedenken,'ob es 

richtig ist~ angesichts'der,Belastung·der.Bevölkerung'mit.einer·Sondersteuer 

(Beitrag vom Einkommenund-Beitrag·vom,Vermögen)'den.Staat,(hier-in Gestalt 

des .Bundeslandes) . von· seinen' bisherigen 7 gesetz-+ich,' vorgeschriebenen, Leistungen 

zU.entbinden. ,Was die ,Auf teilung ,der auf, Grund' des § ,15 des ,Wasserbautenf9r .. , 

derungsgesetzes entfallenden·lnteressentenbeiträge zwischen,Bund-undLand 

anbelangt 9 ist hinsichtlich 'der im Jahre,1966·durch die·erste Novelle,zum 

Bundesfinanzcesetz1966 bereitgestell,ten 160 MilL' S für' Sofortmaßnahmen im 

Erlaßwege mittlerweile·die,vollständige~Übernahme.der.entfallenden-Interessen­

tenbeiträge.durch.den.Bund,ermöglicht,wordeno-Wenn.und.insoweit·das Land hie~ 

von Gebrauch machts ist davon allerdings eine Kürzung des Bauvolumens ver­

bunden, da die Bundesmittel der Höhe nach festliegeno 

-<)-0-0-0-0-

-, 
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